
 
 
 
Personalangelegenheiten; Hinweise für 
die Einstellung auf Nachwuchsstellen 

2.1 

 
 

Aufgehoben und zu entfernen:  VADEMECUM 2.2.3 RdSchr. A Nr. 38/2000 
                und 09/2004 

 

Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses;  
Hinweise für die Einstellung auf Nachwuchsstellen 
 
 
 
Gemäß § 3 Abs. 4 des Nds. Hochschulgesetzes (NHG) obliegt den Uni-
versitäten die Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses. Zur 
Nachwuchsförderung sind folgende Stellen vorgesehen: 
• Stellen der Entgeltgruppe 13 - FwN - (diese dienen insbesondere der 

Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern in einem befristeten Angestelltenverhältnis zum Zwecke der Pro-
motion) und 

• Stellen der BesGr. A 13 - Akad. Rätin/Akad. Rat auf Zeit - (diese die-
nen insbesondere der Beschäftigung von wissenschaftlichen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern in einem befristeten Beamtenverhältnis zum 
Zwecke der Habilitation). 

Im Bedarfsfall werde ich die haushaltsrechtlich konkret benötigte Stelle im 
Austausch gegen eine andere vorhandene Nachwuchsstelle bereitstellen. 
 
Nach § 21 Abs. 3 NHG sind diese Stellen in der Regel auszuschreiben. 
 
Die Eignung für eine Stelle der Nachwuchsförderung erstreckt sich auch 
darauf, ob die vorgeschlagene Person jung genug ist, um sich nach erwor-
bener Qualifikation aussichtsreich auf Stellen bewerben zu können, die 
diese Qualifikation erfordern. 
 
Das Personaldezernat hat mir deshalb weiterhin die Einstellungsanträge 
zur Entscheidung vorzulegen, bei denen die vorgeschlagene Bewerberin 
oder der vorgeschlagene Bewerber älter ist als 
• bei Stellen der Entgeltgruppe 13 - FwN -  30 Jahre, 
• bei Stellen der Besoldungsgruppe A 13 -  

Akad. Rat/Akad. Rätin auf Zeit -  34 Jahre. 
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Die jeweilige Altersgrenze erhöht sich für Zeiten des Grundwehrdienstes oder eines ver-
gleichbaren Ersatzdienstes um ein Jahr; für Zeiten der Kindererziehung um ein Jahr pro 
Kind, höchstens jedoch um drei Jahre. 
 
Bei Anträgen auf Einstellung von Bewerberinnen oder Bewerbern, die diese Altersgrenze 
überschritten haben, bitte ich im Einstellungsantrag um eine besondere Begründung. Mög-
liche Begründungen können sich z. B. aus Besonderheiten der Berufsbiographie und/oder 
der akademischen Laufbahn ergeben. Die Anforderungen an die Begründung steigen, je 
mehr die Bewerberin oder der Bewerber die maßgebliche Altersgrenze überschritten hat. 
 
 
Im Auftrage 
 
 
 
gez. Wischwill 


	 
	 
	Der Präsident 

